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Beschlussvorlage öffentlichS T A D T   S Y K E 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n 2024/012

Verfasser/in:
Frau S. Heymann, 
Tel.:164-330

Federführend:
Fachbereich 3 -  Ordnung

Aktenzeichen: Datum:
16.02.2024

Beratungsfolge: TOP Ein Ja Nein Ent. Bemerkung
18.04.2024 VA

25.04.2024 Rat

Betreff:
Entlassung von einem Ortsbrandmeister aus dem Ehrenbeamtenverhältnis und Er-
nennung von einem Ortsbrandmeister in das Ehrenbeamtenverhältnis

Beschlussvorschlag:
1. Herr Holger Eitmann wird als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Okel  zum 

31.08.2024 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen.

2. Herr Stephan Ehlers wird als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Okel zum 
01.09.2024 für eine Amtszeit von 6 Jahren ernannt und verpflichtet.

Sachverhalt:
Im Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG) ist geregelt, dass jede Kommune, die keine 
Berufsfeuerwehr unterhält, eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr aufzustellen (§ 11 
Abs. 1 NBrandSchG) hat. Die Freiwillige Feuerwehr soll für Ortsteile in Ortsfeuerwehren 
gegliedert werden (§ 11 Abs. 4 NBrandSchG). 

Ortsfeuerwehren werden jeweils von einer Ortsbrandmeisterin/ einem Ortsbrandmeister 
geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). 

Ortsbrandmeister/Ortsbrandmeisterinnen werden für die Dauer von 6 Jahren gewählt und 
vom Rat in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen (§ 20 Abs. 4 NBrandSchG).

Der derzeitige Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Okel, Holger Eitmann, hat mit Antrag 
vom 05.02.2024 seine vorzeitige Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zum 
31.08.2024 beantragt. 

Auf der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Okel am 09.02.2024 wurde Herr Ste-
phan Ehlers einstimmig für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt. 

Der stellv. Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter des BSA-Nord hat der Ernennung zuge-
stimmt.

Finanzielle Auswirkungen:
Ortsbrandmeister erhalten eine pauschalierte Aufwandsentschädigung entsprechend der 
Satzung der Stadt Syke über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen.
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Nachhaltigkeit:
Der Brandschutz auf dem Gebiet der Stadt Syke obliegt der Kommune als Pflichtaufgabe 
nach dem Nds. Brandschutzgesetz. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist eine Feuerwehr 
aufzustellen, die durch Funktionsträger entsprechend dem Nds. Brandschutzgesetz und 
der Nds. Feuerwehrverordnung geleitet wird. 

Mit der Ernennung wird eine für die Ausübung der Pflichtaufgabe notwendige personelle 
Struktur abgesichert, um den Brandschutz für die Amtszeit von sechs Jahren weiterhin ge-
währleisten zu können.

Durchführungszeitraum:
Die Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis und die Ernennung in das Ehrenbeam-
tenverhältnis werden fristgerecht durchgeführt.

Anlage/n:


	Vorlage

